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3. Dosisleistungsäquivalent im Abstand von 0,1 m von 
der berührbaren Oberfläche der Einrichtung unter 
ungünstigsten Betriebsbedingungen außerhalb des 
Nutzstrahlenbündels kleiner als 2mrem/h; in Ruhe
stellung kleiner als 0 , 1  mrem/h

4. Reparaturen an der Einrichtung sind nur durch 
den Hersteller oder andere, von der Staatlichen 
Zentrale für Strahlenschutz zugelassene Betriebe 
gestattet.

Anlage 3
zu vorstehender Anordnung

Einrichtungen, in denen geladene Teilchen 
beschleunigt werden

Dem Antrag auf Bauartzulassung sind in zweifacher 
Ausfertigung folgende Angaben und Unterlagen beizu
fügen :

1. Verwendungszweck

2. Funktionsbeschreibung und Strahlenschutzbauart
zeichnung der fjir den Strahlenschutz wichtigen 
Teile der Einrichtung

3. Bedienungsanleitung

4. Schutzgütenachweis des Herstellers mit Angabe der 
Prüfergebnisse, insbesondere unter Berücksichti
gung des § 5 der Arbeitsschutz- und Brandschutz
anordnung 3/1 vom 20. Juli 1966 — Schutzgüte der 
Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren — (GBl. II
S. 563).

Technische und medizinische Röntgeneinrichtungen 
müssen den in der TGL 200—17.33 Blatt 3 „Technische 
Forderungen an den Strahlenschutz“ festgelegten An
forderungen genügen und den einschlägigen Standards 
entsprechen. Die Bauartprüfung umfaßt alle Teile der 
Einrichtung, die der Gewährleistung des Strahlenschut
zes dienen (Röntgenröhre mit Schutzgehäuse, Tubus
blenden usw.). Die gesamte Einrichtung unterliegt der 
Genehmigungserteilung gemäß §§ 9 bis 11 der Ersten 
Durchführungsbestimmung zur Strahlenschutzverord
nung.

Speziell für Unterrichtszwecke hergestellte Einrich
tungen dürfen mit den dazugehörigen Abschirmungen 
genehmigungsfrei betrieben werden, wenn die Bauart
zulassung auf Grund der Prüfung entsprechend aus
gesprochen worden ist.

Einrichtungen, in denen geladene Teilchen beschleu
nigt werden, dürfen genehmigungsfrei betrieben wer
den. wenn das Dosisleistungsäquivalent im Abstand 
von 0.1 m von der berührbaren Oberfläche der Einrich
tung 0 , 1  mrem/h nicht überschreitet.

Anlage 4
zu vorstehender Anordnung

Einrichtungen, in denen ionisierende Strahlung 
als Nebeneffekt auflritt

Dem Antrag auf Bauartzulassung sind in zweifacher 
Ausfertigung folgende Angaben und Unterlagen beizu
fügen:
1. Funktionsbeschreibung und Zeichnungen der Ein

richtung, speziell der für den Strahlenschutz wich
tigen Teile

2. Bedienungsanleitung

3. Protokolle durchgeführter Prüfungen

4. Schutzgütenachweis gemäß § 5 der Arbeitsschutz- 
und Brandschutzanordnung 3/1 vom 20. Juli 1966 
— Schutzgüte der Arbeitsmittel und Arbeitsverfah
ren - (GBl. II S. 563).

Ein genehmigungsfreier Betrieb ist nur möglich, 
wenn das Dosisleistungsäquivalent im Abstand von 
0,1 m von der berührbaren Oberfläche der Einrichtung 
0 , 1  mrem/h nicht überschreitet.

Anordnung 
zur Aufhebung von Rechtsvorschriften 

auf dem Gebiet der Leichtindustrie

vom 15. Mai 1970

§ 1
Die Anordnung vom 8 . Februar 1956 über die Errich

tung des Instituts für Wärmetechnik und Automatisie
rung der Silikathüttenindustrie (GBl. II S. 42) wird mit 
Wirkung vom 31. März 1970 aufgehoben.

§ 2
Die Rechtsfähigkeit des Instituts für Wärmetechnik 

und Automatisierung der Silikathüttenindustrie endet 
am 31. März 1970. Darüber hinausgehende Regelungen 
trifft der Minister für Leichtindustrie durch Verfügung.

§3
Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 

Kraft.

Berlin, den 15. Mai 1970

Der Minister 
für Leichtindustrie
I. V.: Dr. В e 11 i n 

Staatssekretär
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